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Unsere Schulordnung 
 

 Die Friedrichschule – ein Ort sozialen Lernens 

 
Wir bilden an der Friedrichschule eine große Gemeinschaft. 

Damit wir gut und möglichst konfliktfrei zusammenleben können, beachten wir 

die folgenden Regeln: 

 

 

 
1. Allgemeine Verhaltensregeln 

- Ich halte mich an die Regeln und begegne allen am Schulleben Beteiligten mit Respekt 

und Rücksicht. 

- Ich leiste den Anweisungen aller an der Schule beschäftigten Personen Folge. 

- Ich halte mich an Gesprächsregeln. 

- Ich komme pünktlich zur Schule. 

- Ich nehme kein Spielzeug mit in die Schule. 

- Handys, Smartphones, Smartwatches sowie Wearables müssen vor Schulbeginn 
ausgeschaltet bzw. im Schul- oder Flugmodus in der Schultasche verstaut werden.  

- Sie dürfen erst nach Schul- bzw. Betreuungsschluss wieder eingeschaltet und genutzt 
werden. Die Schule übernimmt keine Haftung, wenn diese während des Schulalltags 
beschädigt oder entwendet werden. 
 

- Während der gesamten Unterrichtszeit und auf dem gesamten Schulgelände sind 
Kaugummi und Lollis aus Sicherheitsgründen verboten. 
 

- Taurin- und koffeinhaltige Getränke sind auf dem gesamten Schulgelände verboten. 
 

 

2. Auf dem Schulhof 

- Ich bin fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof. 

- Ich betrete das Schulhaus erst, wenn meine Klasse aufgerufen wird oder zu 
Unterrichtsbeginn. 

 

Bitte wenden! 



Ich kenne mögliche Folgen, wenn ich gegen die Regeln verstoße: 

- Ermahnung 

- Mitteilung an die Eltern 

- Aufschreiben von Gedanken zum Fehlverhalten, Abschreiben der Schulordnung 

- Schaden ersetzen bzw. Wiedergutmachung 

- Vorübergehendes Einbehalten von unerlaubten Gegenständen 

Bei wiederholtem Fehlverhalten oder ernsthaften Verstößen muss ich mit folgenden 

Strafen nach § 90 des Schulgesetzes rechnen: 

- Nachsitzen 

- Ausschluss von besonderen Veranstaltungen 

- Androhung und zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht 

- Androhung und Ausschluss von der Schule 

Die Schulordnung gilt während aller schulischen Veranstaltungen. 

 

3. Im Schulhaus und im Klassenzimmer 

- Im Treppenhaus und auf den Fluren verhalte ich mich ruhig und renne nicht. 

- Im Klassenzimmer halte ich mich an die gemeinsam vereinbarten Regeln. 

- Ich behandle Tische, Stühle, Tafel, Einrichtungsgegenstände sowie alle Schul- 
 sachen pfleglich. 

- Wenn ich etwas beschädige, melde ich dies der Klassenleitung oder dem Hausmeister. 

- Ich betrete die Fest- und Sporthalle und die Fachräume nur in Begleitung einer  
 Lehrkraft. 

- Am Ende der letzten Unterrichtsstunde stelle ich meinen Stuhl auf den Tisch und 
säubere meinen Arbeitsplatz. 

- Ich verlasse das Schulhaus nach dem Unterricht zügig bzw. gehe in den Hort. 

 

4. In der Pause 

- In der großen Pause gehe ich zügig in den Schulhof, verlasse ihn aber nicht. 

- Ich werfe nichts achtlos auf den Boden. 

- Nach der großen Pause stelle ich mich bei meiner Klasse vor dem Haupteingang auf  
 und gehe nach Aufruf auf direktem Weg in mein Klassenzimmer zurück. 

- Während der Regenpause halte ich mich im Klassenzimmer oder im Gang vor dem  
 eigenen Klassenzimmer auf. 
 

 Verboten auf dem Hof ist:    

 das Klettergerüst bei Nässe, Eis oder Schnee zu benutzen 

 den Hartplatz bei Nässe, Eis oder wenn dieser geschlossen ist, zu benutzen 

 Schneebälle zu werfen 

 sich auf der Treppe und der Mauer vor dem Seiteneingang aufzuhalten 

 

 

 

 

 

 


